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 B. EMISSIONSBEDINGUNGEN FÜR AUF DEN INHABER LAUTENDE PFANDBRIEFE

[Bezeichnung der betreffenden Serie der Schuldverschreibungen]

begeben aufgrund des

Euro 4,000,000,000
Debt Issuance Programme

der

Wüstenrot Bank Aktiengesellschaft Pfandbriefbank

§ 1
WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN

(1)	 Währung; Stückelung. Diese Serie (die Serie) der [im Fall von Hypothekenpfandbriefen einfügen: Hypothe-
kenpfandbriefe] [Im Fall von Öffentlichen Pfandbriefen einfügen: Öffentlichen Pfandbriefe] (die Schuldver-
schreibungen) der Wüstenrot Bank Aktiengesellschaft Pfandbriefbank (die Emittentin) wird in [Festgelegte 
Währung einfügen] (die Festgelegte Währung) im Gesamtnennbetrag von [Gesamtnennbetrag einfügen] (in 
Worten: [Gesamtnennbetrag in Worten einfügen]) in Stückelungen von [Festgelegte Stückelungen einfügen] 
(die Festgelegten Stückelungen) begeben.

(2)	 Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.

[Im Fall von Schuldverschreibungen, die durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft sind, einfügen:

(3)	 Dauerglobalurkunde. Die Schuldverschreibungen sind durch eine Dauerglobalurkunde (die Dauerglobalur-
kunde) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde trägt die eigenhändigen Unterschriften zweier 
ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter der Emittentin und des von der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht bestellten Treuhänders und ist von der Emissionsstelle oder in deren Namen mit einer Kont-
rollunterschrift versehen. Einzelurkunden und Zinsscheine werden nicht ausgegeben.]

[Im Fall von Schuldverschreibungen, die anfänglich durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, 
einfügen:

(3)	 Vorläufige Globalurkunde – Austausch.

(a)	� Die Schuldverschreibungen sind anfänglich durch eine Vorläufige Globalurkunde (die Vorläufige Globalur-
kunde) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Vorläufige Globalurkunde wird gegen Schuldverschreibungen in 
den Festgelegten Stückelungen, die durch eine Dauerglobalurkunde (die Dauerglobalurkunde) ohne Zins-
scheine verbrieft sind, ausgetauscht. Die Vorläufige Globalurkunde und die Dauerglobalurkunde tragen 
jeweils die eigenhändigen Unterschriften zweier ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter der Emit-
tentin und des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bestellten Treuhänders und sind 
jeweils von der Emissionsstelle oder in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkun-
den und Zinsscheine werden nicht ausgegeben.

(b)	� Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der Austauschtag) gegen die Dauerglobalurkunde 
ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage und nicht mehr als 180 Tage nach dem Tag der Ausgabe der 
Vorläufigen Globalurkunde liegt. Ein solcher Austausch soll nur nach Vorlage von Bescheinigungen er-
folgen, wonach der oder die wirtschaftliche(n) Eigentümer der durch die Vorläufige Globalurkunde ver-
brieften Schuldverschreibungen keine U.S.-Personen sind (ausgenommen bestimmte Finanzinstitute oder 
bestimmte Personen, die Schuldverschreibungen über solche Finanzinstitute halten). Zinszahlungen auf 
durch eine Vorläufige Globalurkunde verbriefte Schuldverschreibungen erfolgen erst nach Vorlage solcher 
Bescheinigungen. Eine gesonderte Bescheinigung ist hinsichtlich einer jeden solchen Zinszahlung erfor-
derlich. Jede Bescheinigung, die am oder nach dem 40. Tag nach dem Tag der Ausgabe der Vorläufigen 
Globalurkunde eingeht, gilt als Aufforderung, diese Vorläufige Globalurkunde gemäß Absatz (b) dieses § 1 
(3) auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, wer-
den nur außerhalb der Vereinigten Staaten (wie in § 4 (3) definiert) geliefert.]
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(4)	 Clearing System. Jede Dauerglobalurkunde wird solange von einem Clearing System oder im Namen eines 
Clearing Systems verwahrt bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen er-
füllt sind. Clearing System bedeutet [bei mehr als einem Clearing System einfügen: jeweils] folgendes: [Clear-
stream Banking AG (Clearstream AG)] [Clearstream Banking S.A. (Clearstream S.A.)] [Euroclear Bank S.A./N.V. 
(Euroclear)][,] [und] [anderes Clearing System angeben].

(5)	 Gläubiger von Schuldverschreibungen. Gläubiger bedeutet jeder Inhaber eines Miteigentumsanteils oder 
anderen Rechts an den Schuldverschreibungen.

§ 2
STATUS

Die Schuldverschreibungen begründen nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander 
gleichrangig sind. Die Schuldverschreibungen sind nach Maßgabe des Pfandbriefgesetzes gedeckt und stehen 
mindestens im gleichen Rang mit allen anderen Verpflichtungen der Emittentin aus [im Fall von Hypothekenpfand-
briefen einfügen: Hypothekenpfandbriefen] [im Fall von Öffentlichen Pfandbriefen einfügen: Öffentlichen Pfand-
briefen].

§ 3
[ZINSEN] [INDEXIERUNG]

[(A) Im Fall von festverzinslichen Schuldverschreibungen einfügen:

(1)	 Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages verzinst, [im 
Fall von Schuldverschreibungen, die keine Stufenzinsschuldverschreibungen sind, einfügen: und zwar vom 
[Verzinsungsbeginn einfügen] (einschließlich) bis zum Fälligkeitstag (wie in § 5 (1) definiert) (ausschließlich) 
mit jährlich [Zinssatz einfügen]%. [im Fall von Stufenzinsschuldverschreibungen einfügen: und zwar in Bezug 
auf die unten angegebenen Perioden zu den unten angegebenen Zinssätzen:

Perioden/dazugehörige Zinssätze [einfügen]]

Die Zinsen sind nachträglich am [Festzinstermin(e) einfügen] eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein Zinszah-
lungstag). Die erste Zinszahlung erfolgt am [ersten Zinszahlungstag einfügen] [sofern der Zinszahlungstag 
nicht der erste Jahrestag des Verzinsungsbeginns ist einfügen: und beläuft sich auf [Abschließenden Bruch-
teilszinsbetrag pro erste Festgelegte Stückelung einfügen] je Schuldverschreibung im Nennbetrag von [erste 
Festgelegte Stückelung einfügen] und [weitere Anfängliche Bruchteilzinsbeträge für jede weitere Festge-
legte Stückelung einfügen] je Schuldverschreibung im Nennbetrag von [weitere Festgelegte Stückelungen 
einfügen].] [Sofern der Fälligkeitstag kein Festzinstermin ist einfügen: Die Zinsen für den Zeitraum vom [den 
letzten dem Fälligkeitstag vorausgehenden Festzinstermin einfügen] (einschließlich) bis zum Fälligkeitstag 
(ausschließlich) belaufen sich auf [Abschließenden Bruchteilszinsbetrag pro erste Festgelegte Stückelung 
einfügen] je Schuldverschreibung im Nennbetrag von [erste Festgelegte Stückelung einfügen] und [weitere 
Abschließende Bruchteilszinsbeträge für jede weitere Festgelegte Stückelung einfügen] je Schuldverschrei-
bung im Nennbetrag von [weitere Festgelegte Stückelungen einfügen]. [Im Fall von Actual/Actual (ICMA) ein-
fügen: Die Anzahl der Feststellungstermine im Kalenderjahr (jeweils ein Feststellungstermin) beträgt [Anzahl 
der regulären Zinszahlungstage im Kalenderjahr einfügen].]

(2)	 Zinslauf. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet an dem Tag, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. 
Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlöst, endet die Verzinsung des ausstehen-
den Nennbetrages der Schuldverschreibungen nicht am Tag der Fälligkeit, sondern erst mit der tatsächlichen 
Rückzahlung der Schuldverschreibungen.

(3)	 Berechnung von Stückzinsen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen sind, 
erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des Zinstagesquotienten (wie nachstehend definiert).]

[(B) Im Fall von variabel verzinslichen Schuldverschreibungen einfügen:

(1)	 Zinszahlungstage.

(a)	� Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] 
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(der Verzinsungsbeginn) (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und danach von 
jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich) ver-
zinst. Zinsen auf die Schuldverschreibungen sind an jedem Zinszahlungstag zahlbar.

(b)	 Zinszahlungstag bedeutet

	 (i)	 �[im Fall von Festgelegten Zinszahlungstagen einfügen: jeder [Festgelegte Zinszahlungstage ein-
fügen].]

	 (ii)	 �[Im Fall von Festgelegten Zinsperioden einfügen: (soweit diese Emissionsbedingungen keine 
abweichenden Bestimmungen vorsehen) jeweils der Tag, der [Zahl einfügen] [Wochen] [Monate] 
[andere Festgelegte Zeiträume einfügen] nach dem vorausgehenden Zinszahlungstag liegt, oder 
im Fall des ersten Zinszahlungstages, nach dem Verzinsungsbeginn.]

(c) 	 Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, so wird 
	� der Zinszahlungstag:

	 (i)	� [bei Anwendung der Modified Following Business Day Convention einfügen: auf den nächstfol-
genden Geschäftstag verschoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Kalender-
monat fallen; in diesem Fall wird der Zinszahlungstag auf den unmittelbar vorausgehenden Ge-
schäftstag vorgezogen.]

	 (ii)	 �[bei Anwendung der FRN Convention einfügen: auf den nächstfolgenden Geschäftstag verscho-
ben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall (i) wird 
der Zinszahlungstag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen und (ii) ist 
jeder nachfolgende Zinszahlungstag der jeweils letzte Geschäftstag des Monats, der [[Zahl einfü-
gen] Monate] [andere Festgelegte Zeiträume einfügen] nach dem vorhergehenden anwendbaren 
Zinszahlungstag liegt.]

	 (iii)	� [bei Anwendung der Following Business Day Convention einfügen: auf den nächstfolgenden Ge-
schäftstag verschoben.]

	 (iv)	� [bei Anwendung der Preceding Business Day Convention einfügen: auf den unmittelbar vorherge-
henden Geschäftstag vorgezogen.]

(d)	� In diesem § 3 bezeichnet Geschäftstag einen Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem sowohl 
das Clearing System als auch [falls die festgelegte Währung Euro ist einfügen: das Trans-European Au-
tomated Real-time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET) Zahlungen abwickeln] [falls die 
festgelegte Währung nicht Euro ist einfügen: und an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte Zahlun-
gen in [sämtliche relevanten Finanzzentren angeben] abwickeln].

(2)	 Zinssatz. [Bei Bildschirmfeststellung einfügen: 

[im Fall von variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, die nicht Constant Maturity Swap (CMS) variabel 
verzinslichen Schuldverschreibungen sind, einfügen: Der Zinssatz (der Zinssatz) für jede Zinsperiode (wie 
nachstehend definiert) ist, sofern nachstehend nichts Abweichendes bestimmt wird, entweder:

(a)	� der Angebotssatz (wenn nur ein Angebotssatz auf der Bildschirmseite (wie nachstehend definiert) ange-
zeigt ist); oder

(b)	� das arithmetische Mittel (falls erforderlich, auf das nächste [falls der Referenzsatz EURIBOR ist einfü-
gen: eintausendstel Prozent auf- oder abgerundet, wobei 0,0005] [falls der Referenzsatz nicht EURIBOR 
ist einfügen: hunderttausendstel Prozent auf- oder abgerundet, wobei 0,000005] aufgerundet wird) der 
Angebotssätze

(ausgedrückt als Prozentsatz per annum) für Einlagen in der Festgelegten Währung für die jeweilige Zinsperi-
ode, der bzw. die auf der Bildschirmseite am Zinsfestlegungstag (wie nachstehend definiert) gegen 11:00 Uhr 
([Mitteleuropäischer] [Mitteleuropäischer Sommerzeit] [Londoner] [anderes Finanzzentrum einfügen] Zeit) an-
gezeigt werden [im Fall einer Marge, einfügen: [zuzüglich] [abzüglich] der Marge (wie nachstehend definiert)], 
wobei alle Festlegungen durch die Berechnungsstelle erfolgen.



4

Wenn im vorstehenden Fall (b) auf der maßgeblichen Bildschirmseite fünf oder mehr Angebotssätze angezeigt 
werden, werden der höchste (falls mehr als ein solcher Höchstsatz angezeigt wird, nur einer dieser Sätze) und 
der niedrigste Angebotssatz (falls mehr als ein solcher Niedrigstsatz angezeigt wird, nur einer dieser Sätze) 
von der Berechnungsstelle für die Bestimmung des arithmetischen Mittels der Angebotssätze (das wie vorste-
hend beschrieben auf- oder abgerundet wird) außer acht gelassen; diese Regel gilt entsprechend für diesen 
gesamten Absatz (2).]

[im Fall von CMS variabel verzinslichen Schuldverschreibungen einfügen: Der Zinssatz (der Zinssatz) für 
jede Zinsperiode (wie nachstehend definiert) ist, sofern nachstehend nichts Abweichendes bestimmt wird, 
der [maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen] Jahres-Swapsatz (der mittlere Swapsatz gegen den 6-Monats 
EURIBOR, ausgedrückt als Prozentsatz per annum) (der [maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen]-Jahres-
Swapsatz), der auf der Bildschirmseite am Zinsfestlegungstag (wie nachstehend definiert) gegen 11.00 Uhr 
([Frankfurter [zutreffenden anderen Ort einfügen] Ortszeit]) angezeigt wird, [im Fall eines Faktors einfügen: 
multipliziert mit [Faktor einfügen]], [im Fall einer Marge einfügen: [zuzüglich] [abzüglich] der Marge (wie 
nachstehend definiert)] wobei alle Festlegungen durch die Berechnungsstelle erfolgen.]

Zinsperiode bezeichnet den Zeitraum vom Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag 
(ausschließlich) bzw. von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum jeweils darauf folgenden Zinszah-
lungstag (ausschließlich).

Zinsfestlegungstag bezeichnet den [zweiten] [zutreffende andere Zahl von Tagen einfügen] [TARGET] [Lon-
doner] [anderes Finanzzentrum einfügen] Geschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode. [Im Falle eines 
TARGET Geschäftstages einfügen: TARGET Geschäftstag bezeichnet einen Tag, an dem das Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement Transfer System (TARGET) betriebsbereit ist.] [Falls der Geschäftstag 
kein TARGET Geschäftstag ist einfügen: [Londoner] [anderes Finanzzentrum einfügen] Geschäftstag bezeich-
net einen Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem Geschäftsbanken in [London] [anderes Finanzzen-
trum einfügen] für Geschäfte (einschließlich Devisen- und Sortengeschäfte) geöffnet sind.]

[Im Fall einer Marge einfügen: Die Marge beträgt [   ]% per annum.]

Bildschirmseite bedeutet [Bildschirmseite einfügen].

[Der Emittentin steht es frei, den Gebrauch einer anderen Basis zur Bestimmung eines Referenzsatzes zu 
vereinbaren; alle Einzelheiten dazu sind in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen auszuführen.]

[im Fall von variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, die nicht CMS variabel verzinslichen Schuldver-
schreibungen sind, einfügen: Sollte die maßgebliche Bildschirmseite nicht zur Verfügung stehen oder wird im 
Fall von oben (a) kein Angebotssatz angezeigt oder werden im Fall von oben (b) weniger als drei Angebotssätze 
angezeigt (in jedem dieser Fälle zu der genannten Zeit), wird die Berechnungsstelle von den Referenzbanken 
(wie nachstehend definiert) deren jeweilige Angebotssätze (jeweils als Prozentsatz per annum ausgedrückt) 
für Einlagen in der Festgelegten Währung für die betreffende Zinsperiode gegenüber führenden Banken im 
[Euro-Zone] [Londoner] [anderes Finanzzentrum einfügen] Interbanken-Markt um ca. 11:00 Uhr [[Mitteleu-
ropäischer] [Mitteleuropäischer Sommerzeit] [Londoner] [anderes Finanzzentrum einfügen] Zeit) am Zins-
festlegungstag anfordern. Falls zwei oder mehr Referenzbanken der Berechnungsstelle solche Angebotssätze 
nennen, ist der Zinssatz für die betreffende Zinsperiode das arithmetische Mittel (falls erforderlich, auf- oder 
abgerundet auf [falls der Referenzsatz EURIBOR ist einfügen: eintausendstel Prozent, wobei 0,0005] [falls der 
Referenzsatz nicht EURIBOR ist einfügen: hunderttausendstel, wobei 0,000005] aufgerundet wird) dieser An-
gebotssätze [im Fall einer Marge einfügen: [zuzüglich] [abzüglich] der Marge], wobei alle Festlegungen durch 
die Berechnungsstelle erfolgen.

Falls an einem Zinsfestlegungstag nur eine oder keine Referenzbank der Berechnungsstelle solche im vorste-
henden Absatz beschriebenen Angebotssätze nennt, ist der Zinssatz für die betreffende Zinsperiode der Satz 
per annum, den die Berechnungsstelle als das arithmetische Mittel (falls erforderlich, auf- oder abgerundet 
auf [falls der Referenzsatz EURIBOR ist einfügen: eintausendstel Prozent, wobei 0,0005] [falls der Referenz-
satz nicht EURIBOR ist einfügen: hunderttausendstel, wobei 0,000005] aufgerundet wird) der Angebotssätze 
ermittelt, die die Referenzbanken bzw. zwei oder mehrere von ihnen der Berechnungsstelle (auf deren Anfra-
ge) als den jeweiligen Satz nennen, zu dem ihnen um ca. 11:00 Uhr ([Mitteleuropäischer] [Mitteleuropäischer 
Sommerzeit] [Londoner] [anderes Finanzzentrum einfügen] Zeit) an dem betreffenden Zinsfestlegungstag 
Einlagen in der Festgelegten Währung für die betreffende Zinsperiode von führenden Banken im [Euro-Zone] 
[Londoner] [anderes Finanzzentrum einfügen] Interbanken-Markt angeboten werden [im Fall einer Marge 
einfügen: [zuzüglich] [abzüglich] der Marge]; falls weniger als zwei der Referenzbanken der Berechnungsstelle 
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solche Angebotssätze nennen, dann soll der Zinssatz für die betreffende Zinsperiode der Angebotssatz für 
Einlagen in der Festgelegten Währung für die betreffende Zinsperiode oder das arithmetische Mittel (gerun-
det wie oben beschrieben) der Angebotssätze für Einlagen in der Festgelegten Währung für die betreffende 
Zinsperiode sein, den bzw. die eine oder mehrere Banken (die nach Ansicht der Berechnungsstelle und der 
Emittentin für diese Zwecke geeignet sind) der Berechnungsstelle als Sätze benennen, die die an dem betref-
fenden Zinsfestlegungstag gegenüber führenden Banken im [Euro-Zone] [Londoner] [anderes Finanzzentrum 
einfügen] Interbanken-Markt nennen (bzw. den diese Banken gegenüber der Berechnungsstelle nennen) [im 
Fall einer Marge einfügen: [zuzüglich] [abzüglich] der Marge]. Für den Fall, dass der Zinssatz nicht gemäß den 
vorstehenden Bestimmungen dieses Absatzes ermittelt werden kann, ist der Zinssatz der Angebotssatz oder 
das arithmetische Mittel der Angebotssätze auf der Bildschirmseite, wie vorstehend beschrieben, an dem 
letzten Tag vor dem Zinsfestlegungstag, an dem diese Angebotssätze angezeigt wurden [im Fall einer Mar-
ge einfügen: [zuzüglich] [abzüglich] der Marge (wobei jedoch, falls für die relevante Zinsperiode eine andere 
Marge als für die unmittelbar vorhergehende Zinsperiode gilt, die relevante Marge an die Stelle der Marge für 
die vorhergehende Zinsperiode tritt)].

Referenzbanken bezeichnen [falls in den Endgültigen Bedingungen keine anderen Referenzbanken bestimmt 
werden einfügen: im vorstehenden Fall (a) diejenigen Niederlassungen [im Falle von EURIBOR einfügen: von 
mindestens fünf] derjenigen Banken, deren Angebotssätze zur Ermittlung des maßgeblichen Angebotssatzes 
zu dem Zeitpunkt benutzt wurden, als solch ein Angebot letztmals auf der maßgeblichen Bildschirmseite an-
gezeigt wurde, und im vorhergehenden Fall (b) diejenigen Banken, deren Angebotssätze zuletzt zu dem Zeit-
punkt auf der maßgeblichen Bildschirmseite angezeigt wurden, als nicht weniger als drei solcher Angebotssät-
ze angezeigt wurden.] [Falls in den Endgültigen Bedingungen andere Referenzbanken bestimmt werden, sind 
sie hier einzufügen.]

[Im Fall von CMS variabel verzinslichen Schuldverschreibungen einfügen:

Sollte die maßgebliche Bildschirmseite nicht zur Verfügung stehen oder wird zu der genannten Zeit kein 
[maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen] Jahres-Swapsatz angezeigt, wird die Berechnungsstelle von den 
Referenzbanken (wie nachstehend definiert) deren jeweilige [maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen] 
Jahres-Swapsätze gegenüber führenden Banken im Interbanken-Swapmarkt in der Euro-Zone (um ca. 11.00 
Uhr [(Frankfurter [zutreffenden anderen Ort einfügen] Ortszeit)] am Zinsfestlegungstag anfordern. Falls zwei 
oder mehr Referenzbanken der Berechnungsstelle solche [maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen] Jahres-
Swapsätze nennen, ist der Zinssatz für die betreffende Zinsperiode das arithmetische Mittel (falls erforderlich, 
auf- oder abgerundet auf das nächste ein Tausendstel Prozent, wobei 0,0005 aufgerundet wird) dieser [maß-
gebliche Anzahl von Jahren einfügen] Jahres-Swapsätze [im Falle eines Faktors einfügen: multipliziert mit 
[Faktor einfügen]], [im Fall einer Marge einfügen: [zuzüglich] [abzüglich] der Marge], wobei alle Festlegungen 
durch die Berechnungsstelle erfolgen.

Falls an einem Zinsfestlegungstag nur eine oder keine der Referenzbanken der Berechnungsstelle solche im 
vorstehenden Absatz beschriebenen [maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen] Jahres-Swapsätze nennt, ist 
der Zinssatz für die betreffende Zinsperiode der Satz per annum, den die Berechnungsstelle als das arithme-
tische Mittel (falls erforderlich, auf- oder abgerundet auf das nächste ein Tausendstel Prozent, wobei 0,0005 
aufgerundet wird) der [maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen] Jahres-Swapsätze ermittelt, die die Refe-
renzbanken bzw. zwei oder mehrere von ihnen der Berechnungsstelle (auf deren Anfrage) als den jeweiligen 
Satz nennen, zu dem ihnen um ca. 11.00 Uhr ([Frankfurter [zutreffenden anderen Ort einfügen] Ortszeit]) an 
dem betreffenden Zinsfestlegungstag von führenden Banken im Interbanken-Swapmarkt in der Euro-Zone 
angeboten werden, [im Fall eines Faktors einfügen: multipliziert mit [Faktor einfügen]], [im Fall einer Marge 
einfügen: [zuzüglich] [abzüglich] der Marge.]; falls weniger als zwei der Referenzbanken der Berechnungsstelle 
solche [maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen] Jahres-Swapsätze nennen, dann soll der Zinssatz für die be-
treffende Zinsperiode der [maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen] Jahres-Swapsatz oder das arithmetische 
Mittel (gerundet wie oben beschrieben) der [maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen] Jahres-Swapsätze 
sein, den bzw. die eine oder mehrere Banken (die nach Ansicht der Berechnungsstelle und der Emittentin für 
diesen Zweck geeignet sind) der Berechnungsstelle als Sätze bekannt geben, die sie an dem betreffenden 
Zinsfestlegungstag gegenüber führenden Banken am Interbanken-Swapmarkt in der Euro-Zone nennen (bzw. 
den diese Banken gegenüber der Berechnungsstelle nennen), [im Fall eines Faktors einfügen: multipliziert 
mit [Faktor einfügen]], [im Fall einer Marge einfügen: [zuzüglich] [abzüglich] der Marge.] Für den Fall, dass der 
Zinssatz nicht gemäß den vorstehenden Bestimmungen dieses Absatzes ermittelt werden kann, ist der Zins-
satz der [maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen] Jahres-Swapsatz oder das arithmetische Mittel der [maß-
gebliche Anzahl von Jahren einfügen] Jahres-Swapsätze auf der Bildschirmseite, wie vorstehend beschrieben, 
an dem letzten Tag vor dem Zinsfestlegungstag, an dem die [maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen] 
Jahres-Swapsätze angezeigt wurden, [im Fall eines Faktors einfügen: multipliziert mit [Faktor einfügen] [zu-
züglich], [im Fall einer Marge einfügen: [zuzüglich] [abzüglich] der Marge].
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Referenzbanken bezeichnen diejenigen Niederlassungen von mindestens vier derjenigen Banken im Swap-
markt, deren [maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen] Jahres-Swapsätze zur Ermittlung des maßgeblichen 
[maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen] Jahres -Swapsatz zu dem Zeitpunkt benutzt wurden, als solch ein 
[maßgebliche Anzahl von Jahren einfügen] Jahres-Swapsatz letztmals auf der maßgeblichen Bildschirmseite 
angezeigt wurde.]

[Im Falle von Euro-Zone Interbanken-Markt einfügen: Eurozone bezeichnet das Gebiet der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, die die einheitliche Währung nach dem EG-Gründungsvertrag (am 25. März 1957 in 
Rom unterzeichnet), in der Fassung des Vertrags über die Europäische Union (am 7. Februar 1992 in Maastricht 
unterzeichnet) und des Amsterdamer Vertrags (am 2. Oktober 1997 unterzeichnet) in der jeweiligen Fassung 
angenommen haben beziehungsweise annehmen werden.]

[Wenn der Referenzsatz ein anderer als EURIBOR oder LIBOR oder CMS ist, sind die entsprechenden Einzel-
heiten anstelle der Bestimmungen dieses Absatzes (2) einzufügen.]

[Sofern ISDA-Feststellung gelten soll, sind die entsprechenden Bestimmungen einzufügen und die von der 
International Swap and Derivatives Association, Inc. veröffentlichten 2000 ISDA-Definitionen.]

[Sofern eine andere Methode der Feststellung anwendbar ist, sind die entsprechenden Einzelheiten anstelle 
der Bestimmungen dieses Absatzes 2 einzufügen.]

[Falls ein Mindest- und/oder Höchstzinssatz gilt einfügen:

(3)	 [Mindest-] [und] [Höchst-]Zinssatz.

[Falls ein Mindestzinssatz gilt, einfügen: Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode 
ermittelte Zinssatz niedriger ist als [Mindestzinssatz einfügen], so ist der Zinssatz für diese Zinsperiode [Min-
destzinssatz einfügen].]

[Falls ein Höchstzinssatz gilt, einfügen: Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode 
ermittelte Zinssatz höher ist als [Höchstzinssatz einfügen], so ist der Zinssatz für diese Zinsperiode [Höchst-
zinssatz einfügen].]]

[(4)]	 Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird zu oder baldmöglichst nach jedem Zeitpunkt, an dem der Zinssatz zu 
bestimmen ist, den Zinssatz bestimmen und den auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Zinsbetrag (der 
Zinsbetrag) für die entsprechende Zinsperiode berechnen. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der Zinssatz 
und der Zinstagequotient (wie nachstehend definiert) auf den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen 
angewendet werden, wobei der resultierende Betrag auf die kleinste Einheit der Festgelegten Währung auf- 
oder abgerundet wird, wobei 0,5 solcher Einheiten aufgerundet werden.

[(5)]	 Mitteilung von Zinssatz und Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass der Zinssatz, der Zins-
betrag für die jeweilige Zinsperiode, die jeweilige Zinsperiode und der relevante Zinszahlungstag der Emit-
tentin und jeder Börse, an der die betreffenden Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt notiert sind und 
deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, sowie den Gläubigern gemäß § 10 baldmöglichst, aber 
keinesfalls später als am vierten auf die Berechnung jeweils folgenden [TARGET] [Londoner] [anderes Finanz-
zentrum einfügen] Geschäftstag (wie in § 3 (2) definiert) mitgeteilt werden. Im Fall einer Verlängerung oder 
Verkürzung der Zinsperiode können der mitgeteilte Zinsbetrag und Zinszahlungstag ohne Vorankündigung 
nachträglich angepasst (oder andere geeignete Anpassungsregelungen getroffen) werden. Jede solche An-
passung wird umgehend allen Börsen, an denen die Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt notiert sind, 
sowie den Gläubigern gemäß § 10 mitgeteilt.

[(6)]	 Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzungen, Berech-
nungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Berechnungsstelle für die Zwecke dieses § 3 gemacht, 
abgegeben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 
Emittentin, die Emissionsstelle, die Zahlstelle[n] und die Gläubiger bindend.

[(7)]	 Zinslauf. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet an dem Tag, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. 
Sollte die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlösen, endet die Verzinsung des ausste-
henden Nennbetrags der Schuldverschreibungen nicht am Fälligkeitstag, sondern erst mit der tatsächlichen 
Rückzahlung der Schuldverschreibungen. Der jeweils geltende Zinssatz wird gemäß diesem § 3 bestimmt.]
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[(C) Im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibungen einfügen:

(1)	 Keine periodischen Zinszahlungen. Es erfolgen keine periodischen Zinszahlungen auf die Schuldverschreibun-
gen.

(2)	 Zinslauf. Sollte die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlösen, fallen auf den ausste-
henden Nennbetrag der Schuldverschreibungen ab dem Fälligkeitstag bis zum Tag der tatsächlichen Rückzah-
lung Zinsen in Höhe von [Emissionsrendite einfügen] per annum an.]

[(D) Im Fall von anderen strukturierten variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Reverse Floa-
ter) anwendbare Bestimmungen hier einfügen]

[(●)]	 Zinstagequotient. Zinstagequotient bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 
Schuldverschreibung für einen beliebigen Zeitraum (der Zinsberechnungszeitraum):

[Im Falle von Actual/365 oder Actual/Actual (ISDA) einfügen: die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsbe-
rechnungszeitraum, dividiert durch 365 (oder, falls ein Teil dieses Zinsberechnungszeitraums in ein Schaltjahr 
fällt, die Summe aus (A) der tatsächlichen Anzahl der in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungs-
zeitraums dividiert durch 366 und (B) der tatsächlichen Anzahl der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage des 
Zinsberechnungszeitraums dividiert durch 365).]

[Im Fall von festverzinslichen Schuldverschreibungen und Actual/Actual (ICMA) einfügen: 

1. im Falle von Schuldverschreibungen, bei denen die Anzahl der Tage in dem Zinsberechnungszeitraum kürzer 
ist als die Feststellungsperiode oder ihr entspricht, die Anzahl der Tage in dem betreffenden Zinsberechnungs-
zeitraum geteilt durch das Produkt (i) der Anzahl der Tage in der Feststellungsperiode und (ii) der Anzahl der 
Feststellungstermine (wie in § 3 (1) angegeben) in einem Kalenderjahr; oder

2. im Falle von Schuldverschreibungen, bei denen der Zinsberechnungszeitraum länger ist als die Feststellungs-
periode, in die das Ende des Zinsberechnungszeitraumes fällt, die Summe

der Anzahl der Tage in dem Zinsberechnungszeitraum, die in die Feststellungsperiode fallen, in welcher der 
Zinsberechnungszeitraum beginnt, geteilt durch das Produkt (i) der Anzahl der Tage in der Feststellungsperio-
de und (ii) der Anzahl der Feststellungstermine (wie in § 3 (1) angegeben) in einem Kalenderjahr; und

der Anzahl der Tage in dem Zinsberechnungszeitraum, die in die nächste Feststellungsperiode fallen, geteilt 
durch das Produkt (i) der Anzahl der Tage in dieser Feststellungsperiode und (ii) der Anzahl der Feststellungs-
termine (wie in § 3 (1) angegeben) in einem Kalenderjahr.

Feststellungsperiode ist die Periode ab einem Zinszahlungstag oder, wenn es keinen solchen gibt, ab dem Ver-
zinsungsbeginn (jeweils einschließlich desselben) bis zum nächsten oder ersten Zinszahlungstag (ausschließ-
lich desselben).]

[Im Falle von Actual/365 (Fixed) einfügen: die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum 
dividiert durch 365.]

[Im Falle von Actual/360 einfügen: die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert 
durch 360.]

[Im Falle von 30/360 oder 360/360 einfügen: die Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert 
durch 360, wobei die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit zwölf Monaten zu je 
30 Tagen zu ermitteln ist (es sei denn, (A) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraums fällt auf den 31. Tag 
eines Monates, während der erste Tag des Zinsberechnungszeitraums weder auf den 30. noch auf den 31. Tag 
eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht als ein auf 30 Tage gekürz-
ter Monat zu behandeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraums fällt auf den letzten Tag 
des Monats Februar, wobei in diesem Fall der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu 
behandeln ist.)]
[Im Falle von 30E/360 einfügen: die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360 (dabei 
ist die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu 30 Tagen zu ermit-
teln, und zwar ohne Berücksichtigung des ersten oder letzten Tages des Zinsberechnungszeitraums).]
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§ 4
ZAHLUNGEN

(1)	 [(a)	 Zahlungen auf Kapital. Zahlungen auf Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibungen erfolgen nach 
Maßgabe des nachstehenden Absatzes (2) an das Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf den 
Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems gegen Vorlage und (außer im Fall von Teilzahlungen) 
Einreichung der die Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt der Zahlung verbriefenden Globalurkunde bei der 
bezeichneten Geschäftsstelle der Emissionsstelle außerhalb der Vereinigten Staaten.

[Im Fall von Schuldverschreibungen, die keine Nullkupon-Schuldverschreibungen sind, einfügen:

(b)	 Zahlung von Zinsen. Die Zahlung von Zinsen auf Schuldverschreibungen erfolgt nach Maßgabe von Ab-
satz (2) an das Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der jeweiligen Kontoinhaber 
des Clearing Systems. Die Zahlung von Zinsen auf Schuldverschreibungen erfolgt nur außerhalb der Vereinig-
ten Staaten.

[Im Fall von Zinszahlungen auf eine Vorläufige Globalurkunde einfügen: Die Zahlung von Zinsen auf Schuld-
verschreibungen, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, erfolgt nach Maßgabe von Absatz 
(2) an das Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des 
Clearing Systems, und zwar nach ordnungsgemäßer Bescheinigung gemäß § 1 (3) (b).]]

(2)	 Zahlungsweise. Vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vorschriften 
erfolgen zu leistende Zahlungen auf die Schuldverschreibungen in der frei handelbaren und konvertierbaren 
Währung, die am entsprechenden Fälligkeitstag die Währung des Staates der Festgelegten Währung ist.

(3)	 Vereinigte Staaten. Für die Zwecke des [im Fall von TEFRA D Schuldverschreibungen einfügen: § 1 (3) und des] 
Absatzes (1) dieses § 4 bezeichnet Vereinigte Staaten die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich de-
ren Bundesstaaten und des District of Columbia) sowie deren Territorien (einschließlich Puerto Rico, U.S. Virgin 
Islands, Guam, American Samoa, Wake Island und Northern Mariana Islands).

(4)	 Erfüllung. Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an das Clearing System oder dessen Order von ihrer 
Zahlungspflicht befreit.

(5)	 Zahltag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein 
Zahltag ist, dann hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Zahltag am jeweiligen Ge-
schäftsort. Der Gläubiger ist nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verzö-
gerung zu verlangen. Für diese Zwecke bezeichnet Zahltag einen Tag (außer einem Samstag und Sonntag), an 
dem (i) das Clearing System und (ii) [falls die Festgelegte Währung Euro ist, einfügen: das TARGET] [falls die 
Festgelegte Währung nicht Euro ist, einfügen: Geschäftsbanken und Devisenmärkte in [sämtliche relevanten 
Finanzzentren angeben]] Zahlungen abwickeln.

(6)	 Bezugnahmen auf Kapital. Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf Kapital der Schuldverschrei-
bungen schließen, soweit anwendbar, die folgenden Beträge ein: den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschrei-
bungen; [falls die Emittentin das Wahlrecht hat, die Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen, ein-
fügen: den Wahl-Rückzahlungsbetrag (Call) der Schuldverschreibungen;] [im Fall von Raten-Schuldverschrei-
bungen einfügen: die auf die Schuldverschreibungen anwendbare(n) Rate(n);] sowie jeden Aufschlag sowie 
sonstige auf oder in Bezug auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge.

(7)	 Hinterlegung von Kapital und Zinsen. Die Emittentin ist berechtigt, beim Amtsgericht Ludwigsburg Zins- oder 
Kapitalbeträge zu hinterlegen, die von den Gläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem Fällig-
keitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Gläubiger sich nicht in Annahmeverzug befinden. Soweit 
eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rücknahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche 
der Gläubiger gegen die Emittentin.

§ 5
RÜCKZAHLUNG

(1)	 Rückzahlung bei Endfälligkeit.

[Im Fall von Schuldverschreibungen, die keine Raten-Schuldverschreibungen sind, einfügen:
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Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet, werden die 
Schuldverschreibungen zu ihrem Rückzahlungsbetrag am [im Fall eines Festgelegten Fälligkeitstages, Fäl-
ligkeitstag einfügen] [im Fall eines Rückzahlungstags einfügen: in den [Rückzahlungsmonat einfügen] 
fallenden Zinszahlungstag] (der Fälligkeitstag) zurückgezahlt. Der Rückzahlungsbetrag in Bezug auf jede 
Schuldverschreibung entspricht [falls die Schuldverschreibungen zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt werden 
einfügen: dem Nennbetrag der Schuldverschreibungen] [ansonsten den Rückzahlungsbetrag für die jeweilige 
Stückelung einfügen].]

[Im Fall von Raten-Schuldverschreibungen einfügen:

Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet, werden die 
Schuldverschreibungen an dem/den nachstehenden Ratenzahlungstermin(en) zu der/den folgenden Rate(n) 
zurückgezahlt:

Ratenzahlungstermin(e)				    Rate(n) 
[Ratenzahlungstermin(e) einfügen]			   [Rate(n) einfügen]

[______________________]			   [___________________]
[_______________________]			   [____________________]]

[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, die Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen, einfügen:

(2)	 Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin.

(a)	� Die Emittentin kann, nachdem sie gemäß Absatz (b) gekündigt hat, die Schuldverschreibungen [insge-
samt, jedoch nicht teilweise] [insgesamt oder teilweise] am/an den Wahl-Rückzahlungstag(en) (Call) 
zum/zu den Wahl-Rückzahlungsbetrag/beträgen (Call), wie nachstehend angegeben, nebst etwaigen 
bis zum Wahl-Rückzahlungstag (Call) (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zurückzahlen. [Bei Geltung 
eines Mindestrückzahlungsbetrages oder eines erhöhten Rückzahlungsbetrages einfügen: Eine solche 
Rückzahlung muss in Höhe eines Nennbetrages von [mindestens [Mindestrückzahlungsbetrag einfügen]] 
[Erhöhter Rückzahlungsbetrag einfügen] erfolgen.]

	 Wahl-Rückzahlungstag(e) (Call)			   Wahl-Rückzahlungsbetrag/beträge (Call)
	 [Wahl-Rückzahlungstag(e) einfügen]		  [Wahl-Rückzahlungsbetrag/beträge einfügen]

	 [______________________]		  [___________________]
	 [______________________]		  [___________________]

(b)	� Die Kündigung ist den Gläubigern der Schuldverschreibungen durch die Emittentin gemäß § 10 bekannt 
zu geben. Sie hat folgende Angaben zu enthalten:

	 (i)	 die zurückzuzahlende Serie von Schuldverschreibungen;

	 (ii)	� eine Erklärung, ob diese Serie ganz oder teilweise zurückgezahlt wird und im letzteren Fall den 
Gesamtnennbetrag der zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen;

	 (iii)	� den Wahl-Rückzahlungstag (Call), der nicht weniger als [Mindestkündigungsfrist einfügen] und 
nicht mehr als [Höchstkündigungsfrist einfügen] Tage nach dem Tag liegen darf, an dem die Emit-
tentin gegenüber den Gläubigern die Kündigung erklärt hat; und

	 (iv)	� den Wahl-Rückzahlungsbetrag (Call), zu dem die Schuldverschreibungen zurückgezahlt werden.

(c)	� Wenn die Schuldverschreibungen nur teilweise zurückgezahlt werden, werden die zurückgezahlten 
Schuldverschreibungen in Übereinstimmung mit den Regeln des betreffenden Clearing Systems ausge-
wählt.]
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§ 6
DIE EMISSIONSSTELLE[[,] [UND] [DIE ZAHLSTELLE[N]]  

[UND DIE BERECHNUNGSSTELLE]

(1)	 Bestellung; Bezeichnete Geschäftsstelle. Die anfänglich bestellte Emissionsstelle [[,] [und] die anfänglich 
bestellte[n] Zahlstelle[n]] [und die anfänglich bestellte Berechnungsstelle] und deren [jeweilige] anfänglich 
bezeichnete Geschäftsstelle[n] [lautet] lauten] wie folgt:

Emissions- und Zahlstelle:	 [●] 

[Zahlstelle[n]:		  [●] 
				    [andere Zahlstellen und bezeichnete Geschäftsstellen einfügen]]

[Berechnungsstelle:		  [●] 
				    [andere Berechnungsstelle und bezeichnete Geschäftsstelle einfügen]]

Die Emissionsstelle [[,] [und] die Zahlstelle[n]] [und die Berechnungsstelle] [behält] [behalten] sich das Recht 
vor, jederzeit ihre [jeweilige] bezeichnete Geschäftsstelle durch eine andere bezeichnete Geschäftsstelle in 
derselben Stadt zu ersetzen.

(2)	 Änderung der Bestellung oder Abberufung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit die Bestellung 
der Emissionsstelle [oder einer Zahlstelle] [oder der Berechnungsstelle] zu ändern oder zu beenden und eine 
andere Emissionsstelle [oder zusätzliche oder andere Zahlstellen] [oder eine andere Berechnungsstelle] zu 
bestellen. Die Emittentin wird zu jedem Zeitpunkt [(i)] eine Emissionsstelle unterhalten [im Fall von Schuld-
verschreibungen, die an einer Börse notiert sind, einfügen: [,] [und] [(ii)] solange die Schuldverschreibungen 
an der [Name der Börse] notiert sind, eine Zahlstelle (die die Emissionsstelle sein kann) mit bezeichneter 
Geschäftsstelle in [Sitz der Börse] und/oder an solchen anderen Orten unterhalten, die die Regeln dieser Börse 
verlangen] [im Fall von Zahlungen in US-Dollar einfügen: [,] [und] [(iii)] falls Zahlungen bei den oder durch die 
Geschäftsstellen aller Zahlstellen außerhalb der Vereinigten Staaten (wie in § 4 (3) definiert) aufgrund der Ein-
führung von Devisenbeschränkungen oder ähnlichen Beschränkungen hinsichtlich der vollständigen Zahlung 
oder des Empfangs der entsprechenden Beträge in US-Dollar widerrechtlich oder tatsächlich ausgeschlossen 
werden, eine Zahlstelle mit bezeichneter Geschäftsstelle in New York City unterhalten] [falls eine Berech-
nungsstelle bestellt werden soll, einfügen: und [(iv)] eine Berechnungsstelle [falls die Berechnungsstelle eine 
bezeichnete Geschäftsstelle an einem vorgeschriebenen Ort zu unterhalten hat, einfügen: mit bezeichneter 
Geschäftsstelle in [vorgeschriebenen Ort einfügen]] unterhalten]. Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder 
ein sonstiger Wechsel wird nur wirksam (außer im Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam 
wird), sofern die Gläubiger hierüber gemäß § 10 vorab unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 und 
nicht mehr als 45 Tagen informiert wurden.

(3)	 Vertreter der Emittentin. Die Emissionsstelle [[,] [und] die Zahlstelle[n]] [und die Berechnungsstelle] [handelt] 
[handeln] ausschließlich als Vertreter der Emittentin und [übernimmt] [übernehmen] keinerlei Verpflichtungen 
gegenüber den Gläubigern, und es wird kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen [ihr] [ihnen] und den 
Gläubigern begründet.

§ 7
STEUERN

Alle in Bezug auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Kapital- oder Zinsbeträge werden ohne Einbehalt oder Abzug 
von oder aufgrund von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder hoheitlichen Ge-
bühren gleich welcher Art geleistet, die von oder in der Bundesrepublik Deutschland oder einer Steuerbehörde der 
oder in der Bundesrepublik Deutschland auferlegt oder erhoben werden, es sei denn, dieser Einbehalt oder Abzug ist 
gesetzlich vorgeschrieben; in diesem Fall hat die Emittentin in Bezug auf diesen Einbehalt oder Abzug keine zusätzli-
chen Beträge zu bezahlen.

§ 8
VORLEGUNGSFRIST

Die in § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Schuldverschreibungen auf zehn Jahre 
abgekürzt. Die Vorlegungsfrist für Zinszahlungen beträgt 4 Jahre von dem Ende des Jahres an, indem der betref-
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fende Zinscoupon fällig wird (§ 801 Abs. 2 BGB). Die Verjährungsfrist für innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung 
vorgelegte Inhaberschuldverschreibungen und Zinscoupons beträgt zwei Jahre von dem Ende der betreffenden 
Vorlegungsfrist an.

§ 9
BEGEBUNG WEITERER SCHULDVERSCHREIBUNGEN, ANKAUF UND ENTWERTUNG

(1)	 Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit ohne Zustimmung der 
Gläubiger weitere Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags 
der Begebung, des Verzinsungsbeginns und/oder des Ausgabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie mit 
diesen Schuldverschreibungen eine einheitliche Serie bilden.

(2)	 Ankauf. Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu jedem beliebigen 
Preis zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin 
von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Emissionsstelle zwecks Entwertung eingereicht werden. Sofern 
diese Käufe durch öffentliches Angebot erfolgen, muss dieses Angebot allen Gläubigern gemacht werden.

(3)	 Entwertung. Sämtliche vollständig zurückgezahlten Schuldverschreibungen sind unverzüglich zu entwerten 
und können nicht wiederbegeben oder wiederverkauft werden.

§ 10
MITTEILUNGEN

(1)	 [Bekanntmachung. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen sind in einer führenden Tages-
zeitung mit allgemeiner Verbreitung in [Deutschland] [Luxemburg] [anderen Ort einfügen], voraussichtlich 
der [Börsen-Zeitung] [d’Wort] [andere Zeitung mit allgemeiner Verbreitung einfügen] zu veröffentlichen. Jede 
derartige Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentlichungen mit dem 
Tag der ersten solchen Veröffentlichung) als wirksam erfolgt.]

[Sofern eine Mitteilung durch Elektronische Publikation auf der Website der der betreffenden Börse möglich 
ist, einfügen:

(1)	 Bekanntmachung. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen erfolgen durch elektronische 
Publikation auf der Website der [betreffende Börse einfügen] (www.[Internetadresse einfügen]). Jede derar-
tige Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentlichungen mit dem Tag der 
ersten solchen Veröffentlichung) als wirksam erfolgt.]

(2)	 Mitteilungen an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine [Zeitungsveröffentlichung][Veröffent-
lichung auf der Website] nach Absatz (1) durch eine Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an 
die Gläubiger zu ersetzen, vorausgesetzt dass in Fällen, in denen die Schuldverschreibungen an einer Börse no-
tiert sind, die Regeln dieser Börse diese Form der Mitteilung zulassen. Jede derartige Mitteilung gilt am siebten 
Tag nach dem Tag der Mitteilung an das Clearing System als den Gläubigern mitgeteilt.

§ 11
ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND UND GERICHTLICHE GELTENDMACHUNG

(1)	 Anwendbares Recht. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger 
und der Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht.

(2)	 Gerichtsstand. Nicht ausschließlich zuständig für sämtliche im Zusammenhang mit den Schuldverschreibun-
gen entstehenden Klagen oder sonstige Verfahren (Rechtsstreitigkeiten) ist das Landgericht Stuttgart. Die 
Zuständigkeit des vorgenannten Gerichts ist ausschließlich, soweit es sich um Rechtsstreitigkeiten handelt, 
die von Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtlichen Sondervermögen und 
Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland angestrengt werden.

(3)	 Gerichtliche Geltendmachung. Jeder Gläubiger von Schuldverschreibungen ist berechtigt, in jedem Rechts-
streit gegen die Emittentin oder in jedem Rechtsstreit, in dem der Gläubiger und die Emittentin Partei sind, 
seine Rechte aus diesen Schuldverschreibungen im eigenen Namen auf der folgenden Grundlage zu wahren 
oder geltend zu machen: (i) er bringt eine Bescheinigung der Depotbank bei, bei der er für die Schuldverschrei-
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bungen ein Wertpapierdepot unterhält, welche (a) den vollständigen Namen und die vollständige Adresse des 
Gläubigers enthält, (b) den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen bezeichnet, die unter dem Datum 
der Bestätigung auf dem Wertpapierdepot verbucht sind und (c) bestätigt, dass die Depotbank gegenüber 
dem Clearing System eine schriftliche Erklärung abgegeben hat, die die vorstehend unter (a) und (b) bezeich-
neten Informationen enthält; und (ii) er legt eine Kopie der die betreffenden Schuldverschreibungen verbrie-
fenden Globalurkunde vor, deren Übereinstimmung mit dem Original eine vertretungsberechtigte Person des 
Clearing Systems oder des Verwahrers des Clearing Systems bestätigt hat, ohne dass eine Vorlage der Original-
belege oder der die Schuldverschreibungen verbriefenden Globalurkunde in einem solchen Verfahren erforder-
lich wäre. Für die Zwecke des Vorstehenden bezeichnet Depotbank jede Bank oder ein sonstiges anerkanntes 
Finanzinstitut, das berechtigt ist, das Wertpapierverwahrungsgeschäft zu betreiben und bei der/dem der 
Gläubiger ein Wertpapierdepot für die Schuldverschreibungen unterhält, einschließlich des Clearing Systems.

§ 12  SPRACHE

[Falls die Emissionsbedingungen in deutscher Sprache mit einer Übersetzung in die englische Sprache abgefasst 
sind, einfügen:

Diese Emissionsbedingungen sind in deutscher Sprache abgefasst. Eine Übersetzung in die englische Sprache ist bei-
gefügt. Der deutsche Text ist bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die englische Sprache ist unverbindlich.]

[Falls die Emissionsbedingungen in englischer Sprache mit einer Übersetzung in die deutsche Sprache abgefasst 
sind, einfügen:

Diese Emissionsbedingungen sind in englischer Sprache abgefasst. Eine Übersetzung in die deutsche Sprache ist bei-
gefügt. Der englische Text ist bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die deutsche Sprache ist unverbindlich.]

[Falls die Emissionsbedingungen ausschließlich in deutscher Sprache abgefasst sind, einfügen:

Diese Emissionsbedingungen sind ausschließlich in deutscher Sprache abgefasst.]

[Falls die Schuldverschreibungen insgesamt oder teilweise öffentlich in Deutschland angeboten oder in Deutsch-
land an Privatinvestoren vertrieben werden und die Emissionsbedingungen in englischer Sprache abgefasst sind, 
einfügen:

Eine deutsche Übersetzung der Emissionsbedingungen wird bei der Wüstenrot Bank Aktiengesellschaft Pfandbrief-
bank, 71630 Ludwigsburg, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.] 


